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Artikel 19

(1) Aufgabe der Europäischen Agentur für Rüstung und strategische Forschung Abrüstung und

Rüstungskonversion ist es, Kosteneinsparungen bei den Verteidigungshaushalten der Mitglied-

staaten zu erreichen, den Abrüstungsbedarf der Mitgliedstaaten zur Schaffung struktureller

Nichtangriffsfähigkeit zu ermitteln und alle zweckdienlichen Maßnahmen zu unterstützen. Zu

diesem Zweck hat sie

- bei der Festlegung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten Abrüstungsanstren-

gungen der Mitgliedstaaten mitzuwirken und die Erfüllung der von den Mitgliedstaaten in

Bezug auf diese Fähigkeiten eingegangenen Verpflichtungen zu bewerten;

- auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter und kompa-

tibler Beschaffungsverfahren Konversionsverfahren hinzuwirken;

- multilaterale Projekte vorzuschlagen, durch die die Vorgaben im Bereich der militärischen

Fähigkeiten Abrüstungsanstrengungen erfüllt werden, und für die Koordinierung der von

den Mitgliedstaaten durchgeführten Programme Konversionsprogramme sowie die Verwal-

tung spezifischer Kooperationsprogramme zu sorgen;

- die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie Rüstungskonversion zu unter-

stützen, gemeinsame Forschungsaktivitäten sowie Studien zu technischen Lösungen, die dem

künftigen operativen Bedarf gerecht werden, Friedensforschungsaktivitäten zu koordinieren

und zu planen;

- dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und tech-

nologischen Grundlage des Verteidigungssektors und zur Verbesserung der Effizienz der

Verteidigungsausgaben ermittelt werden Finanzkontrolle der Ausgaben des Verteidigungs-

sektors und zur Degression der Militärausgaben getroffen werden, und diese Maßnahmen

gegebenenfalls durchzuführen.

(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der Agentur teilnehmen. Der Rat

nimmt mit qualifizierter Mehrheit einen Beschluss Das Europäische Parlament und der Rat neh-



men im Gesetzgebungsverfahren einen Organakt an, in dem die Satzung, der Sitz und die Funkti-

onsweise der Agentur festgelegt werden. Dabei muss dem Umfang der effektiven Beteiligung an

den Tätigkeiten der Agentur Rechnung getragen werden. Innerhalb der Agentur werden spezifische

Gruppen aus den Mitgliedstaaten gebildet, die gemeinsame Projekte durchführen.

Explanation (if any) :


